
Bekanntmachung der Stadt Itzehoe Nr. 03 / 2012 
 
 
Bebauungsplan Nr. 135 der Stadt Itzehoe für das Gebiet „Am Lehmwohld“ 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat am 16.12.2011 den Bebauungsplan Nr. 135 für 
das Gebiet „Am Lehmwohld“ in Itzehoe als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu 
gebilligt. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 27.01.2012 in Kraft. Alle Interessierten können den 
Bebauungsplan und die Begründung dazu von diesem Tage an im Rathaus der Stadt 
Itzehoe, Reichenstr. 23, Zimmer 348, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in 
§ 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen 
Bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen 
Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung 
sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung 
ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Itzehoe, 12.01.2012 
 
Dr. Andreas Koeppen 
Bürgermeister 
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Anzahl Vollgeschosse

TEIL B: TEXT

M. 1:500
S:\@projekte\Itzehoe\0101511 BP 135 Am Lehmwohld\G-Endfassung\Plaene\120111_BP-135.dwg

TEIL A: PLANZEICHNUNG

SATZUNG DER STADT ITZEHOE ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 135 "AM LEHMWOHLD"
FÜR DAS GEBIET WESTLICH DER STRASSE "AM LEHMWOHLD", ÖSTLICH DER KLEINGÄRTEN "SUDER HÖHE" UND NÖRDLICH DES

VERBINDUNGSWEGES ZWISCHEN SUDER ALLEE UND „AM LEHMWOHLD“

Nachrichtliche Übernahmen

Geschütztes Biotop (Knick)B
(§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG)

WA 1

II

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung / Teilbereichsfläche

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

Geplante Grundstücksteilungen

o

Zweckbestimmung:

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende FlächenGFL

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Darstellungen ohne Normcharakter

Flurstücksbezeichnung

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Vorhandene Gebäude

Bestandsbäume
GRZ 0,30

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Landesbauordnung (LBO) in der zur Zeit geltenden Fassung

wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 16.12.2011 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 135

für das Gebiet westlich der Straße "Am Lehmwohld", östlich der Kleingärten "Suder Höhe" und nördlich des Verbindungsweges

zwischen Suder Allee und „Am Lehmwohld“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

PROJEKTBEARBEITER:

BEKANNTMACHUNG

BEARBEITUNGSPHASE: PROJEKT-NR.:

0101511 SCHIBISCH / PETERS

SATZUNG DER STADT ITZEHOE

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 135
"AM LEHMWOHLD"
FÜR DAS GEBIET WESTLICH DER STRASSE "AM LEHMWOHLD", ÖST-

LICH DER KLEINGÄRTEN SUDER HÖHE UND NÖRDLICH DES VERBIND-

UNGSWEGES ZWISCHEN SUDER ALLEE UND „AM LEHMWOHLD“

PLANERGRUPPE
STADTPLANER I ARCHITEKTEN I LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Übersichtskarte

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch

Artikel 4 G zur Neuregelung des Wasserrechts v. 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) sowie die Baunutzungsverordnung

(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs-
und WohnbaulandG vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).

PLANZEICHENERKLÄRUNG
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
sowie von Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b, Abs.6 und § 41 Abs.2 und § 213 BauGB)

Erhaltung: Bäume

PRÄAMBEL

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Abfall

Itzehoe I Rostock post@ac-planergruppe.de www.ac-planergruppe.de
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